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KPMG Law baut Corporate / M&A-Geschäft aus – Stärkung des Standortes
Stuttgart

Die international tätige KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) baut den Bereich des Corporate- und
M&A-Geschäfts in Stuttgart aus und stärkt damit den Standort. Zum 1. April 2012 wechselt der renommierte
Corporate- und M&A-Anwalt Dr. Steffen Fortun mit seinem Team (Dr. Anjella Neveling und Dr. Karsten
Gschwandtner) zu KPMG Law. Die besondere Expertise des Teams um Fortun ist die Beratung internationaler
Konzerne und mittelständischer Unternehmen in allen rechtlichen Fragen rund um das M&A-Geschäft.

„Der besondere Reiz dieser neuen Position liegt in der beeindruckenden Entwicklungsdynamik von KPMG Law und
dem interdisziplinären und internationalen Beratungsumfeld der KPMG AG“, erklärt Fortun. Der 51-jährige Anwalt
steigt in der Position des Partners bei KPMG Law ein. Mit ihm kommt zum 1. April Dr. Anjella Neveling (41) und ab
dem 1. Juli Dr. Karsten Gschwandtner (37).

Alle drei wechseln von Luther in Stuttgart zu KPMG Law. Fortun bringt langjährige Erfahrung in der Beratung von
nationalen wie auch internationalen Unternehmen auf den Gebieten M&A und Umstrukturierung mit. Diese
sammelte er bei Rädler Raupach Bezzenberger und Sigle Loose Schmidt-Diemitz & Partner, bevor er 1999 zu
Luther wechselte.

KPMG Law wird damit das Team in Stuttgart innerhalb kurzer Zeit deutlich ausbauen. „Durch die Neuzugänge wird
der Standort Stuttgart strategisch verstärkt. Mit Fortun und seinem Team haben wir ausgesprochene Experten mit
einem fundierten Sachverstand gewinnen können, die sehr gut im Markt vernetzt sind“, sagt Manfred Kessler,
Geschäftsführer von KPMG Law.
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Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass
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